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vorliegende and 1ST daher durch die Koordinaten »Frühe Neuzeı1it« und »Politik, Staat; Vertas-
SUNg« gekennzeıichnet. Er tolgt der für die Reihe typıschen und inzwischen ewährten Dreıiteilung:
ach gerafften enzyklopädıschen Überblick 1—56) werden die wesentlichen Grundproble-

und Tendenzen der Forschung (S) prasentert; 1116 austührliche Bıbliographie S 103—
144) rundet den Band ab

Neben » Rennern« WIC manchen mıittelalterlichen Themen un:! der Zeitgeschichte LUuL sıch das
SOgeNANNLE » Alte Reich« der (sunst der Studierenden Kırchen- WI1IC Profangeschichte gle1-
chermaßen schwer Dıies hängt wesentlıc IMI1L der zumal fu r den Antfänger schwer durch-
schauenden (rechtlichen) Struktur des »Hl Römischen Reiches deutscher Natıon« ıe
einschlägige Fachliteratur wımmelqt VO Wahlkapıtulationen, Virılstımmen, Reichstagsabschieden,
Ersten Bıtten, Ausschreibeämtern, Kurılatstımmen ETn die das » Alte Reich« uch MmMitL
mındestens sıeben Sıegeln machen Helmut Neuhaus hılft diesem be] ab Ihm gelıngt NC VCI-

ständlıche, klar gegliederte Eınführung, dıie IMNIT den eısten Antangsproblemen aufräumt und ust
macht sıch intensıver IMN1T diesem hochspannenden Themenkomplex befassen Man ertährt alles
Wesentliche über das Reich un renzen zwıschen Reichsretorm (Wormser Reichstag
und 1806 über den Kaıser un Wahl über die Reichsstände, VO den Kur- und Reichsfürsten
über die Reichsprälaten und —graten bıs den Reichsstädten (und dörftern) und den Reichsrit-
tern, über die Reichsverfassung, namentlic die nıcht 1Ur tür die Reformationsgeschichte
wichtigen Reichstage, die Reichskreise das Reichskammergericht und den Reichshofrat
{die I ıteratur 1ST Jjeweıls aut dem Stand die »Grundprobleme« verleihen zweıten

Durchgang der Darstellung Tiefenschärte Besonders ankbar 1ST Ianl tür das gute Regıster
Lediglıch dem Abschnitt über die Rolle der großen Dynastıen der Reichskirche (S 28) VE1 -

MNag der Rezensent nıcht Danz AL  IMN Hıer tolgt Neuhaus weıtgehend der These VO BC-
INEC1NSAaINE Agıeren der bayerischen und pfälzıschen Wıttelsbacher der Germanıa Sacra, das 1115-

besondere Feıne postuliert hatte ıe CLE Forschung namentlıc Rudolt Reinhardt
jedoch da{ß Ptal-z Neuburg den ersten Jahrzehnten SC111C5 reichskirchenpolitischen Enga-

SEMENEIS geradezu als der xrofße Gegenspieler der bayerischen Vettern der (sermanıa Sacra auf-
Lrat, WECNNn INa  — die Dynastıe nıcht 192 als habsburgische Quası--Sekundogenitur ansehen ll
Ahnliches oılt übrıgens für das Haus Lothringen. Entsprechend kommt Hochstitten WIC Wurz-
burg, Eıchstätt, Augsburg, Konstanz Uusamme MI1tL den österreichischen Vorlanden ı der eıt
des Gegensatzes Habsburg Frankreich/Bayern eLtwa spanıschen Erbfolgekrieg die Funktion

»habsburgischen« Sperriegels zwıschen den Partnern Bayern und Frankreich Aus Ühnlı-
chen Gründen wurde uch auft die MIt dem oder anderen Hochstitft verbundenen Mıt-
Ausschreibeämter der Reichskreise (etwa Fall der on WECNILSCI Iukratıven Hochstifte Worms
und Konstanz) retflektiert

Diese her margınalen Überlegungen ındes den außerst POSIUVEN Gesamteindruck
keiner Weıse schmälern, zumal hoften bleibt da dıe Reichskirche dem tür 1999 ANSC-
kündigten Band der »Enzyklopädie« »Kırche, Staat Gesellschaft der Frühen Neuzeılt« AUS der
Feder VO  . Michael Maurer ausreichen: Berücksichtigung tindet Der vorliegende and kannn
SsSC1INer ungebundenen Ausgabe gerade uch Studenten MIit Nachdruck empfohlen werden

Hubert Wolf

Der Maınzer Kurfürst als Reichserzkanzler Funktionen, Aktıvıtäten und Bedeutung des zweıten
Mannes Alten Reich hg PETER ( 1LAUS HARTMANN (Geschichtliche Landeskunde, Bd 45)
Stuttgart Franz Steiner 1997 20 Abb Gebh

Deutschland deine Kanzler! Jüngst Wal VO »E wıgen Kanzler« dıe Rede, VOT Zeıiten lotste C111

» F1serner Kanzler« das Staatsschiftft und unvordenklichen Tagen eıstete INa  - sıch gleich dreı
»Erzkanzler« och Kanzler 1ST nıcht gleich Kanzler Nıcht 1L1UT dieser Einsıicht verhilft das hıer
vorzustellende Werk Es beinhaltet acht VO namhaiten Forscher(inne)n vorgelegte Beıtrage

»Funktionen, Aktıivıtäten, Ansprüche(n) und Bedeutung« des Maınzer Kurtürsten als Reichs-
erzkanzler Zunächst für C111 der Federführung des »Interdiszıplınären Arbeitskreises Maın-
Zer Reichserzkanzler« abgehaltenes 5>ymposium erarbeıtet hat Peter Claus Hartmann dıe Heraus-
xabe der Vorträge Sammelband übernommen und als Leıiter des Arbeitskreises diesen 1n
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»Eınführung 1ın die Problematik und Thematık des Kolloquiums« vorangestellt. Eın Protokall der
Dıiskussionen, ıne Liste der Teilnehmer des Kolloquiums SOWI1e eın Personen- und Ortsregıister
runden das ansprechend gestaltete Buch ab

Hartmann tührt anhand ausgewählter Staatsrechtler des 18 Jahrhunderts »Gerechtsame« des
Maınzer Erzkanzlers VO Augen, deren Fülle und Ansprüche L1UT »relatıv geringe(n) Machtmuit-
tel(n) gegenüber [standen ]« (S 2) Idieses Dilemma wiırd ber sogleich autgelöst: »Hıer yalt somıt
nıcht, wıe oft ın der Geschichte, der Grundsatz »Mach VOT Recht«, sondern »Recht VOT

Macht«« (S 4) Anschliefßend werden »die dre1 wichtigsten« dieser Maınzer Prärogatıven (Leitung
der Kaıser-/Könıigswahl, Ernennung des Personals der Reichshotkanzleı und das Reichsdirektori-
Un auf dem Reichstag) vorgestellt, uch zentralen Aspekten der nachstehenden Autsätze
überzuleıten, deren Erschließung den Leser(1inne)n treilıch durch das ftehlende Sachregister C1 -

schwert wird.
Verend Kessel interpretiert dem Schlagwort »Sepulkralpolitik« die »Krönungsgrabsteine

1im Maınzer Dom« 1mM Kontext der »Auseinandersetzung die Führungsposıtion 1mM Reich«. er
Kampf zwıschen Maınz und öln dıe Leıtung der Könıigswahl, dıe Führung der prıma VOX und
umm das Krönungsrecht tand emnach uch eınen künstlerischen Niederschlag. (Der ntersu-
chungszeıtraum erstreckt sıch allerdings nıcht W1€e VO Hartmann angekündıgt bıs 1Ns Jahr
1454, sondern schließt mıt den 1 330er Jahren.) Der Rezensent Ist keın Kunsthıistorıiker, und regt
sıch 1n 1hm einahe zwangsläufig dıe bekannte Frage nach dem Erkenntniswert kunstgeschichtli-
her Interpretationen Jense1ts korrespondierender schrittlicher Quellen. Hıer kann und oll keine
Klärung erfolgen, L1UT noch ıne Anfrage se1 gestattet: Warum kann der Maınzer Erzbischof Mat-
thıas VO Bucheck den Grabsteıin für seınen Vorganger 1mM Amt nıcht iın Auftrag gegeben haben?
Kessel tührt AUS, auf dem »Krönungsgrabstein« für Peter VO Aspelt se1 »Ludwiıg der Bayer mi1t
der Kaiserkrone dargestellt«, weshalb der Grabstein nach der Krönung 1328 ZESECIZT worden se1n
mMuUsse und sOmıt der 1mM gleichen Jahr verstorbene Bucheck als »Auftraggeber nıcht 1n Frage«
komme (S 785 Nun 1St ber nıcht unbekannt, da{fß Ludwiıg 1m Januar ZU Kaıser gekrönt wurde,
während Matthias VO Bucheck TSLT September 1328 verschied.

Im umfangreichsten Beıtrag des Sammelbandes stellt Georg May den »Erzbischof VO Maınz
als Primas« VO  $ Beginnend be] Bonuifatius schweitt der nüchterne Blick des Kirchenrechtlers
Dalberg und arüuber hınaus bıs ZU C VO 1983 So erd der Maınzer Prımat »entzaubert«:
Keın jurisdıktioneller, sondern eın »Ehrenvorrang VOTL den übrıgen deutschen Metropolıiten und
Bischöfen«, gegründet aut »dıe ehrwürdıge Boniftfatiustradıition, die weıte Ausdehnung der Erzdiö-
ZESC, dıe hohe Zahl der Suffraganbistümer und die polıtische Posıtion« S /5) Dıie Vielzahl VO

Prıimaten 1mM Reıich, deren » Vorrechte sıch gegenseıt1g paralysıerten« verhinderte dıe Etablierung
eınes jurisdiktionellen Maınzer Prımats (D 76) Die Ausübung weıterreichender Jurisdiktion 1STt
nach May autf dıe »gelegentliche Ernennung päpstlichen Vikaren b7zw Legaten« zurückzutüh-
TCIIN (ebd.)

Daf der Maınzer »der zweıte Mann 1mM Reich« werden konnte, 1st W1e€e Ernst Schubert
dem Tiıtel » Jer Maınzer Kurtürst als Erzkanzler 1mM Spätmuittelalter« ausführt, Wn aut Erzbischot
Berthold VO Henneberg (1484-1 504) zurückzutühren. eın Pontitikat markıert emnach tür den
Erzkanzlertitel gleichsam den »Wandel VO einem Hotamt ZANE: Reichsdignität« oder VO der
»Bedeutungslosigkeit« ST »Reichsverantwortung« (S 97) Hıntergrund dieser Entwicklung 1st die
Ausbildung des Kurfürstenkollegiums SOWI1e die Ausformung der Reichsverfassung überhaupt.
Berthold VO Henneberg »gerlert« »sıch ımmer wahlweise als Sprecher der Kurtürsten der des
Reichstags« (ebd.) und wiırd dem Mann, der sıch ıhm eröffnende Möglıchkeıiten se1ıner eıt
erkennt.

Dıies oilt uch Bernhard Diestelkamp hınsıchtlich des Verhältnisses VO Reichserzkanzler
und Reichskammergericht. Berthold VO Henneberg gelingt nıcht NUTL, die ıhm als Erzkanzler
unterstehende Reichskanzlei und damıt uch deren Unterabteilung, die Kanzlei des Reichskam-
mergerichts, kaiserliche Ansprüche behaupten, wırd arüber hınaus Zzu » Antührer
der ständıschen Reformparte1i« (S 109) Der hıer diagnostizıerte Gegensatz zwıschen Kaıser und
Erzkanzler ertährt ber dem Eindruck der Konftessionalisierung ine Nıvellierung: Nun
heifßt zusammenstehen: [J)as Reichskammergericht WIF.| d ZuUur » Plattftorm tür den »Rechtlichen
Krieg« die Protestanten« (ebd.) Dıie dabei erlangten Vorrechte vermochte der Maınzer uch
1n Zeıten wıeder stärker hervortretender Kontroversen mMi1t dem Kaıserhot wahren.
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DDer Kurftfürst-Erzkanzler WAar, folgt Susanne Schlösser, der Verlierer 1N den Auseinander-
SEIZUNSCH mıt den Reichsvikaren während des Interregnums 174047 er nıcht anerkannte 1ıka-
riatsvergleich zwiıischen Kurpfalz und Kurbayern bescherte dem Maınzer WAarlt zunächst ıne gzun-
stige Ausgangsposıtion, doch 1e16% die lange Dauer des Interregnums die Konfliktlinien klar d

Tage treten, und drängt geradezu nach eıner verbindlichen Regelung 1n der Wahlkapitulation tür
arl Vı Pech tür den »Zzweıten Mannn 1mM Reıich«, da{fß das Kurkolleg 1MmM Vorteld der W.ahl des
Wirttelsbachers anscheinen: uch den wıttelsbachischen Vikaren sıch zuneıgte. Pech auch, da{fß
während des Interregnums 1745 des ımmer noch nıcht anerkannten Vikariatsvergleichs dem
Maınzer nıcht gelang, die dreı Jahre UV! beschnıttenen Ansprüche wıeder voll VABEn Geltung
bringen.

Helmut Mathy betafßt sıch mMIt »Unı1iversıitären und wissenschaftspolıtischen Ansprüchen des
Reichserzkanzlers 1M Jahrhundert«. Im Miıttelpunkt stehen dabe1 die Retormvorschläge des
Hoftkanzlers VO Benzel. ach dem Vorbild Göttingens sollte die Maınzer Uniiversıität » fit« Be-
macht werden. Benzels Leıistung estand darın, das »Göttinger-Modell« auf »Maınzer Bedürfnisse«
zuzuschneiden: die Heranbildung VO Landeskindern ZUuU qualıifizierten Iienst 1ın der Verwal-
(ung des Erzstiftes (»Staatsausbildungscharakter« > »die Verbreıitung rechter Aufklärung
VO ersten Kurtürstentum AUS über das ZesaAMTE katholische und womöglıch uch akatholische
Deutschland« S 139) Dıie Ertolge blieben Mathy her bescheiden. Zum eiınen aufgrund der
»schwachen tinanzıellen Fundamentierung« ® 139) ZU andern aufgrund der Erthalschen Ma{fßs-
yabe »dıe Wissenschatten der Relıgıion jedesmalBUCHBESPRECHUNGEN  305  Der Kurfürst-Erzkanzler war, folgt man Susanne Schlösser, der Verlierer in den Auseinander-  setzungen mit den Reichsvikaren während des Interregnums 1740-—42. Der nicht anerkannte Vika-  riatsvergleich zwischen Kurpfalz und Kurbayern bescherte dem Mainzer zwar zunächst eine gün-  stige Ausgangsposition, doch ließ die lange Dauer des Interregnums die Konfliktlinien klar zu  Tage treten, und drängt geradezu nach einer verbindlichen Regelung in der Wahlkapitulation für  Karl VII. Pech für den »zweiten Mann im Reich«, daß das Kurkolleg im Vorfeld der Wahl des  Wittelsbachers anscheinend auch den wittelsbachischen Vikaren sich zuneigte. Pech auch, daß es  während des Interregnums 1745 trotz des immer noch nicht anerkannten Vikariatsvergleichs dem  Mainzer nicht gelang, die drei Jahre zuvor beschnittenen Ansprüche wieder voll zur Geltung zu  bringen.  Helmut Mathy befaßt sich mit »Universitären und wissenschaftspolitischen Ansprüchen des  Reichserzkanzlers im 18. Jahrhundert«. Im Mittelpunkt stehen dabei die Reformvorschläge des  Hofkanzlers von Benzel. Nach dem Vorbild Göttingens sollte die Mainzer Universität »fit« ge-  macht werden. Benzels Leistung bestand darin, das »Göttinger-Modell« auf »Mainzer Bedürfnisse«  zuzuschneiden: 1. die Heranbildung von Landeskindern zum qualifizierten Dienst in der Verwal-  tung des Erzstiftes (»Staatsausbildungscharakter« [S. 154]); 2. »die Verbreitung rechter Aufklärung  vom ersten Kurfürstentum aus über das gesamte katholische und womöglich auch akatholische  Deutschland« (S. 139). Die Erfolge blieben - so Mathy — eher bescheiden. Zum einen aufgrund der  »schwachen finanziellen Fundamentierung« (S. 139) zum andern aufgrund der Erthalschen Maß-  gabe »die Wissenschaften der Religion jedesmal ... unterzuordnen« (S. 148). Ein Seitenblick nach  Erfurt ergänzt die Ausführungen Mathys.  Mit Erthal, näherhin mit dessen Reichspolitik, beschäftigt sich auch Bernd Blisch. Erthal, nicht  aufgrund »Versippung mit dem übrigen Stiftsadel« sondern durch »Leistung« (S. 160) zum Kur-  fürst-Erzkanzler aufgestiegen, sei es ımmer um die Wahrung der Reichsverfassung und der Rechte  des Erzkanzlers gegen jedermann — auch den Kaiser — gegangen, weshalb der Beitritt Kurmainz’  zum preußisch dominierten Fürstenbund 1785 quasi zwangsläufig erfolgen mußte. Auch hier blieb  Erthal seiner politischen Maxime treu, wurde jedoch »von Friedrich II. von Preußen für seine an-  tihabsburgische Politik mißbraucht [...]« (S. 162). Indes »zuviel Naivität« (S. 162) sollte man Erthal  nicht unterstellen, rät. Blisch und zeigt, wie der Kurfürst nach dem »Fürstenbundexperiment«  (S. 163) sich wieder Habsburg annäherte und in den letzten Jahren und Monaten des »Alten Rei-  ches« um dessen Erhalt und den des »Erzkanzlerstaates« kämpfte.  Karl Härter stellt das Reich zwischen 1648 und 1806 als ein »auf Kommunikation und Wissen  basierendes selbstreferentielles System« vor, in dessen Mittelpunkt das Mainzer Reichstagsdirekto-  rium steht (S. 173). Diese im 16. Jahrhundert in Konkurrenz zu Kursachen erworbene, reichs-  rechtlich kaum fixierte Stellung, erfährt durch die — auch von Mainz betriebene — Perpetuierung  des Reichstags ihre Ausgestaltung. Anhand von Beispielen aus den Jahren 1789 bis 1806 gelingt es  Härter, die Direktorialkompetenzen — Gesandtenlegitimation, Diktatur, Verhandlungsleitung und  Beschlußfassung — klar herauszuarbeiten. Daneben wird das Verhältnis zu den habsburgischen  Vertretern auf dem Reichstag (Prinzipalkommissar und Konkommissar), die Rolle des Mainzers  als Direktor der Reichsdeputationen (auch der von 1802/03) und des Corpus Catholicorum (im  Vergleich zum kursächsischen Direktorium des Corpus Evangelicorum) dargestellt. Schließlich  wird auch das Dilemma der Mainzer Politik in den letzten Jahren des »Alten Reiches« themati-  siert: Man drängt mit allen zu Gebote stehenden Mittel auf die Beachtung der Reichsverfassung,  die die eigene hervorgehobene Position im Reichssystem garantiert. So »sorgte das Reichstagsdi-  rektorium dafür, daß der Reichsdeputationshauptschluß gemäß den Formen der Reichsverfassung  vom Reichstag angenommen wurde und der äußere Schein der Legalität gewahrt blieb« (S. 203).  Ziel dieser Politik war die Erhaltung der Reichsverfassung und v.a. des Mainzer Erzkanzlertums  über 1803 hinaus. Ihr Erfolg währte nicht lange.  Jede(r) Leser(in) weiß um die Nützlichkeit eines Registers, mancheine(r) auch um die Mühen  seiner Erstellung. Deshalb sei an dieser Stelle für das Personen- und Ortsregister gedankt. Ob man  freilich Eike von Repgow als »Rechtshistoriker« bezeichnen sollte?  Angemerkt sei auch noch, daß der Fußnotenapparat einer gewissen Einheitlichkeit entbehrt.  Das gilt sowohl für die Verwendung der Archivsiglen, die nicht aufgelöst werden, als auch den  (Nicht-)Gebrauch von Abkürzungen der Zeitschriftentitel, wie für die Titelaufnahme überhaupt.unterzuordnen« (S 148) Eın Seitenblick nach
Erturt erganzt die Ausführungen Mathys.

Miıt Erthal, näherhin MIt dessen Reıichspolitik, beschäftigt sıch uch Bernd Blisch. Erthal, nıcht
aufgrund » Versippung mıt dem übrıgen Stittsadel« sondern durch » Leistung« 5 160) ZU Kur-
türst-Erzkanzler aufgestiegen, sEe1 ımmer die Wahrung der Reichsverfassung und der Rechte
des Erzkanzlers jedermann uch den Kaıser BCHANSCIL, weshalb der Beıtrıtt Kurmaınz’
ZU preufßisch domiınıerten Fürstenbund 1785 quası zwangsläufig erfolgen mußte. Auch hıer blieb
Erthal seiıner politischen Maxıme Lreu, wurde jedoch VON Friedrich I1 VO Preufßßen für seiıne
tihabsburgische Politik mıßbraucht ... ]« ®) 162) Indes »7zuvıel Navıtät« (S. 162) sollte I11all Erthal
nıcht unterstellen, rat. Blısch und zeıgt, W1e€ der Kurtürst nach dem »Fürstenbundexperiment«

163) sıch wıeder Habsburg annäherte und iın den etzten Jahren und Monaten des » Alten Re1i-
ches« dessen Erhalt und den des »Erzkanzlerstaates« kämpfte.

arl Härter stellt das Reich zwiıischen 1648 und 1806 als eın »auf Kommunikatıion und Wıssen
basıerendes selbstreterentielles 5System« VOLIL, 1n dessen Mittelpunkt das Maınzer Reichstagsdirekto-
rium steht ®) 173) Diese 1mM Jahrhundert 1n Konkurrenz Kursachen erworbene, reichs-
rechtlich ka.um fixiıerte Stellung, ertährt durch die uch VO Maınz betriebene Perpetuierung
des Reichstags ıhre Ausgestaltung. Anhand VO Beispielen AaUuUs den Jahren 1789 bıs 1806 gelingt
Härter, die Direktorialkompetenzen Gesandtenlegitimation, Dıktatur, Verhandlungsleitung und
Beschlufsfassung klar herauszuarbeıten. Daneben wırd das Verhältnıis den habsburgischen
Vertretern aut dem Reichstag (Prinzipalkommauissar und Konkommussar), die Rolle des Maınzers
als Diırektor der Reichsdeputationen (auch der VO un des Corpus Catholicorum (1im
Vergleich ZU: kursächsıschen Direktorium des Corpus Evangelıicorum) dargestellt. Schliefßlich
wırd uch das Dılemma der Maınzer Polıitık in den etzten Jahren des » Alten eiches« thematı-
sıert: Man drängt mı1t allen Gebote stehenden Miıttel auf dıe Beachtung der Reichsverfassung,
die die eiıgene hervorgehobene Posıtion 1mM Reichssystem garantıert. So C das Reichstagsdi-
rektorium dafür, dafß der Reichsdeputationshauptschlufß gemäfßs den Formen der Reichsverfassung
VO Reichstag ANSCHOIMME. wurde und der iußere Schein der Legalıtät vewahrt heb« (3 203)
Ziel dieser Polıitik WAarlr dıe Erhaltung der Reichsverfassung und V des Maınzer Erzkanzlertums
ber 1803 hınaus. Ihr Erfolg währte nıcht lange.

ede(r) Leser(ın) weılß die Nützlichkeıit eines Regıisters, mancheine(r) uch dıe Mühen
seiıner Erstellung. Deshalb se1l dieser Stelle für das Personen- un Ortsregıster gedankt. Ob I[11all

treilich ıke VO Repgow als »Rechtshistoriker« bezeichnen sollte?
Angemerkt se1l uch noch, da{fß der Fufßßsnotenapparat eıner gewıssen Einheıitlichkeit entbehrt.

Das oilt sowochl für die Verwendung der Archivsıglen, die nıcht aufgelöst werden, als uch den
(Nıcht-)Gebrauch VO Abkürzungen der Zeıitschrıiftentitel, Ww1€e für die Titelautnahme überhaupt.
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Bilanz eıner dreißigjährigen Forschungsarbeıt sollte MIt diesem Sammelband SCZOYCH werden.
Diesem hohen Anspruch wırd kaum gerecht. Immerhiın eröftfnen VT dıe Beıiträge VO May,
Schubert, Mathy und Harter LECEUEC wissenschaftliche Perspektiven. Schliefßßlich bleibt dıe Erkennt-
N1S, da{f Persönlichkeiten sınd, die eın >Amt« und dıe sıch damıt bietenden Möglıchkeiten SCc-
stalten. Der Maınzer W ar nıcht immer »der zweıte Mann 1m Reich«. Erzkanzler 1St nıcht gleich
Erzkanzler. Andreas chs

Hexenverfolgung. Beıiträge ZU!T Forschung besonderer Berücksichtigung des sudwestdeut-
schen Raumess, he SÖNKE LORENZ und I )IETER BAUER (Quellen und Forschungen ZUr

ropäischen Ethnologıie, Bd 15) Würzburg: Königshausen Neumann 1995 434 art
98,—

Das nde der Hexenverfolgung, heg SÖNKE LORENZ und IDIETER BAUER (Hexenforschung,
Bd Stuttgart: Franz Steiner 1995 XV. 338 Geb 7

7 wel Buücher siınd hıer anzuzeıgen, dıe 4US Wel verschıedenen Verlagen STamMMECN, dıe 1-
schiedlichen Reihen gehören, die unterschiedliche Themen 4A4US dem Forschungskomplex
»Hexenverfolgung« bearbeiten und die doch ganz CI19 zusammengehören. Gemeınsam erzählen S1e
eın Stück bemerkenswerter Forschungsgeschichte der etzten anderthalb Jahrzehnte deutscher
Frühneuzeıitforschung. Es handelt sıch namlıch ın beiden Fällen Sammelbände, die den Vor-
tragsreıgen Je eıiner Tagung des » Arbeitskreises tür interdiszıplınäre Hexenforschung« (AKIH)
wiedergeben, der 1m Erscheinungsjahr 1995 se1ın zehnjährıges Bestehen tejern konnte. Und Well
sıch eın Jubiläum handelte, erzäahlt der zweıte Band 1ın seiner Eınleitung die Geschichte des A o

sten gleich MItT. DDort namlıch haben dıe Herausgeber eıne kurze Chronık und Bılanz ıhrer Tätıg-
keıt als Leıter des Arbeitskreises den anderen Beıträgen vorangestellt. So ertährt INan, da{ß der Ar-
beıitskreis eiıner Inıtıatıve verdanken ISt, die 1985 auf einer Wochenendtagung ZUuU Thema
»Hexenverfolgung« entstand. Seine orofße Tagung, der die beachtenswerte Z ahl VO 109
Teilnehmerinnen und Teilnehmern erschien, 1St 1986 1n Weıingarten dem Thema » Hexenver-
folgung 1n Sudwestdeutschland« gewıdmet SCWCECSCH. Dıie Reterate dieser denkwürdiıigen ersten 'T a-
gung sınd 1U  ; mıt der tür diese Art wiıissenschattlicher Publikation leider nıcht unüblichen Ver-
spatung VO ehn Jahren der interessierten wiıissenschaftlichen Offentlichkeit vorgelegt worden.

Eıngeleitet werden dıe Aufsätze des Bandes »Hexenverfolgung« durch eiınen Beıtrag VO

ık Midelfort, dem Nestor der internatiıonalen Hexenforschung. Mıdeltort behandelt » Alte Fra-
und LTEUEC Methoden 1n der Geschichte des Hexenwahns« (S Mideltort oibt eınen

Überblick über die Forschungsentwicklung und die wiıchtigste Laıteratur ZAUT Geschichte der He-
xenverfolgung, der nıcht auf den deutschsprachigen Raum ixiert ISt, sondern iıne gesamteuropäl-
sche Perspektive bjetet. Der Nachteıl dieses Ww1e der anderen Beıträge 1St C3Iy da{fß S1E nıcht mehr VOT

der Erscheinung des Bandes aktualisıiert worden sınd Dıie Lıteratur, die hıer besprochen wird,
reicht nıcht über das Jahr 1985 hınaus. [)as wırd uch durch die austührliche Bibliographie En-
de des Buches nıcht ausgeglichen, die sıcher VO eiıner bemerkenswerten Fülle ISt, ber eben LL1UT

dıe 1n den Beıtraägen selbst enthaltenen Tıtel autfführt. Eınıge der wichtigen und einflufßreichen AÄAr-
beıten Jüngerer deutscher Hıstorikerinnen und Hıstorıiker, die die Diskussion 1ın der ersten Hälfte
der 900er Jahre miıtbestimmt haben, sınd nıcht mehr aufgenommen worden. Das 1St legıtim, ber
doch uch e1in bifßchen schade. Manche Aussage der insgesamt durchaus lesenswerten Beıträge hat
sıch zwıschen dem Zeıitpunkt der Tagung und dem der Veröffentlichung des Bandes schon durch
Jüngere Erkenntnisse erledigt, andere Aussagen stehen ın Wıderspruch Jüngeren Arbeiten und
hätten die Gelegenheıt kritischer Erörterung gegeben.

Für die Leserinnen und Leser dieser Zeitschriuft VO besonderem Interesse 1St die Menge der
Beıiträge ZUr Geschichte der Hexenverfolgung 1ın Suüudwestdeutschland und den angrenzenden Re-
z]0nen. Das beginnt schon miıt dem Beıtrag VO Andreas Blauert ber »Schweizerische Ketzer-,
Zauber- und Hexenprozesse des trühen Jahrhunderts. Eıne Skızze« S5Blauert tafßt 1er
die Ergebnisse seiner Dissertation AIr  1, diıe bemerkenswerten Veränderungen 1n der 1 )a-
tierung der Hexenverfolgung geführt hat Die Arbeiıt selbst 1St 1mM Literaturverzeichnis noch nıcht
aufgeführt: Frühe Hexenverfolgungen. Ketzer-, Zaubere1- und Hexenprozesse des Jahrhun-
derts, Hamburg rst allmählich hat sıch se1t den 30Uer Jahren des Jahrhunderts ın der


